
Anlage 2 

zur Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 

Beratung und Betreuung von Geflüchteten der Stadt Lünen. 

 

Die Verwaltung setzt die sozialräumliche Aufteilung und den jeweiligen Bedarf mit Wirkung vom 

01.01.2019 wie folgt fest: 

Sozialraum Sozialbetreuung Hauswart zusätzlich städtisches Personal 

Gahmen 1,5 0 2 VZSt Hausmeister 

Lünen-Süd 0,5 0,5  

Brambauer-West 1,0 1,0  

Brambauer-Ost 0,75 0,75  

Lünen-Nord 0,5 1,0 0,5 VZSt Sozialbetreuung 

 




